
 
Satzung vom 06.11.2013 
 
zur 4. Änderung der Hundesteuersatzung vom 27.05.2003 
 
Aufgrund des § 7 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 
S. 666) und des § 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), alle Gesetze in der zur Zeit gültigen 
Fassung, hat der Rat der Gemeinde Weeze in seiner Sitzung am 05.11.2013 folgende 
Satzung zur 4. Änderung der Hundesteuersatzung vom 27.05.2003 beschlossen: 
 
Art. I 
 
§ 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
(1) Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, sind für 

diejenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen 
können, dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik versteuert 
werden oder von der Steuer befreit sind. 

 
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem Schutz und 

der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. Sonst hilflose Personen 
sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, 
„BL“, „aG“ oder „H“ besitzen. 

 
(3) Weiterhin wird Steuerbefreiung auf Antrag gewährt für 
 
          1.    nicht zu Erwerbszwecken gehaltenen Hunde, die 
 

a) an Bord von ins Schifffahrtsregister eingetragenen Binnenschiffen gehalten 
werden oder 

b) als Gebrauchshunde ausschließlich zur Bewachung von nicht gewerblich 
gehaltenen Herden verwandt werden, in der hierfür benötigten Anzahl. 

 
2. Hunde, die für den Einsatz im Rettungs- und Katastrophendienst vorgesehen sind 

und die dafür vorgesehene Prüfungen vor Leistungsprüfern eines von der 
Gemeinde anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die 
Ablegung der Prüfung ist durch das Vorlegen eines Prüfungszeugnisses 
nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu 
machen. 

 
(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 wird eine Steuerbefreiung nach den 

Absätzen 2 und 3 nicht gewährt. 
 
 
 
Art. II 
 
§ 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für 

Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten 
Gebäude mehr als 200 Meter entfernt liegen, erforderlich sind. 

 



(2) Für Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 Meter und vom  nächsten bewohnten 
Gebäude mehr als 200 m entfernt liegen, erforderlich sind, ist die Steuer auf Antrag auf 
¼ des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen. 

 
(3) Für Empfänger von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz 

und diesen einkommensmäßig gleichstehende Personen wird die Steuer auf Antrag auf 
¼ des Steuersatzes nach § 2 gesenkt. Die Ermäßigung ist rückwirkend zum 01. des 
Monats zu gewähren, in dem die Hilfsbedürftigkeit eintritt, jedoch nicht über den 01. 
Januar des Antragsjahres hinaus. 

 
(4) Eine allgemeine Steuerermäßigung wird nur für den ersten Hund gewährt. 
 
(5) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 wird eine Steuerermäßigung nach den 

Absätzen 1 bis 3 nicht gewährt. 
 
 
Art. III 
 
§ 9 Abs. 1 und 2 der Satzung wird neu gefasst: 
 
(1) „Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchst. b) des KAG NRW handelt, wer 

vorsätzlich oder leichtfertig  
 

1. als Hundehalter entgegen § 5 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine 
Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt,  

2. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig oder 
unter fehlender oder falscher Angabe der Hunderasse anmeldet,  

3. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder 
seines umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke 
umherlaufen lässt, die Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten der Gemeinde 
nicht vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich 
sehen, anlegt,  

4. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter sowie 
als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt,  

5. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter 
entgegen § 8 Abs. 5 die vom Steueramt übersandten Nachweisungen nicht 
wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt.“ 

 
(2) „Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 5 genannten Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße 

bis zu 5.000,00 € geahndet werden.“ 
 
 
Art. IV 
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung der Gemeinde Weeze wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes  



    Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt   
     gemacht  worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
 
oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde  
    vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die  
    Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Weeze, 06.11.2013 
 
 
Gemeinde Weeze 
 
 
 
 
Ulrich Francken 
Bürgermeister 
 


